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3.3 Weiterer Ausbau
Gemeinsame Ausschüsse der Gesamthochschulen und deren Fach¬
bereiche entwickeln zur Zeit Entwürfe von Studienordnungen und
Prüfungsordnungen für jene integrierten Studiengänge und Fächer
der Lehrerausbildung , in denen der Studienbetrieb zum Winter¬
semester 1974/75 aufgenommen wird . Ihre Arbeit ist soweit fort¬
geschritten , daß die rechtzeitige Vorlage und Genehmigung dieser
Ordnungen mit Sicherheit zu erwarten ist.

Es handelt sich dabei um folgende integrierte Studiengänge:

Gesamthochschule Duisburg

Gesamthochschule Essen

Gesamthochschule Paderborn

Gesamthochschule Siegen

Gesamthochschule Wuppertal

Chemie (auch als Fach für die
Lehrerausbildung)
Maschinentechnik
Elektrotechnik

Maschinentechnik
Bauingenieurwesen

Maschinentechnik
Elektrotechnik

Maschinentechnik
Elektrotechnik
Bauingenieurwesen

Maschinentechnik
- Elektrotechnik
- Bauingenieurwesen
- Sicherheitstechnik
- Chemie (zum WS 1975/76)

Vom Wintersemester 1974/75 an werden die Gesamthochschulen
auch die Ausbildung von Lehrern für das berufsbildende Schul¬
wesen aufnehmen (vgl . hierzu S . 35 f. und 41 ff.).

3.4 Struktur der integrierten Studiengänge
Die für die integrierten Studiengänge vorgelegten Studienordnun¬
gen und Prüfungsordnungen berücksichtigen die strukturellen und
inhaltlichen Kriterien , wie sie sich im wesentlichen aus dem in § 1
des Gesamthochschulentwicklungsgesetzes formulierten Auftrag
der Gesamthochschulen und aus den im Erlaß vom 21 . Dezember
1972 niedergelegten Grundsätzen ergeben . Die in den jeweiligen
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Fachrichtungen bereits vorhandenen Studiengänge der in die Ge¬
samthochschule übergeleiteten Einrichtungen wurden in jedem Fall
in die Integration einbezogen.

3 .4 .1 Zugangsvoraussetzungen

Die Zugangsvoraussetzungen sind durch eine gemeinsame Rechts¬
verordnung des Kultusministers und des Ministers für Wissenschaft
und Forschung geregelt worden (vgl . Anlage 4). Hiernach ist für
Studiengänge , die vom Minister für Wissenschaft und Forschung
als integrierte Studiengänge genehmigt sind , das Zeugnis über
die Hochschulreife , das Zeugnis über die Fachhochschulreife oder
ein vom Kultusminister als gleichwertig anerkanntes Zeugnis er¬
forderlich . Abiturienten und Inhaber der Fachhochschulreife werden
also in gleicher Weise und gleichberechtigt in das Grundstudium
der integrierten Studiengänge aufgenommen.

3 .4 .2 Grundstudium

Die integrierten Studiengängen folgen - bisher - dem Y-Modell.
„Y" steht als Bildzeichen für die zwei Hauptstudien -Zweige aus
einem einheitlichen Grundstudium . Die Studiengänge beginnen mit
einem Grundstudium von zweijähriger Dauer , das auf breiter Basis
die Grundlagen der gewählten Fachrichtung vermittelt und auch der
Orientierung auf die möglichen Schwerpunkte hin dient . Der Stu¬
dent braucht deshalb in den ersten Semestern noch nicht über die
Schwerpunkte und Ziele seines Studiums zu entscheiden . Zur Ein¬
führung in die fachlichen Probleme der einzelnen Studiengänge und
zur Vermittlung der für die gewählte Fachrichtung erforderlichen
allgemeinen Kenntnisse werden Brückenkurse als vierwöchige Kom¬
paktkurse jeweils vor den Anfangssemestern des Grundstudiums
angeboten . Die Brückenkurse sind inhaltlich studiengangbezogen
und nicht allgemeinbildend angelegt.

3 .4 .3 Zwischenprüfung

Das Grundstudium wird durch eine studienbegleitende Zwischen¬
prüfung abgeschlossen , deren Bestehen Voraussetzung für den
Übergang in eins von zwei Hauptstudien ist . Sie gibt Aufschluß über
die Eignung des Studenten für die jeweilige Ausrichtung des Haupt¬
studiums . Wer in ein Hauptstudium übergehen will , muß deshalb die
für dieses Hauptstudium berechtigende Zwischenprüfung ablegen,
die sich inhaltlich in Teilbereichen von der Zwischenprüfung für
das andere Hauptstudium unterscheidet . In diesem Sinne wird
im Erlaß vom 21 . Dezember 1972 der Übergang in das Haupt-
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Studium I bzw . in das Hauptstudium II von dem hierfür qualifizieren¬den Ergebnis der Zwischenprüfung abhängig gemacht . Studentenohne allgemeine Hochschulreife werden zum Hauptstudium II dann
zugelassen , wenn sie mit der für dieses Hauptstudium qualifizieren¬den Zwischenprüfung auf der Grundlage erfolgreich abgeschlos¬sener Brückenkurse die fachgebundene Hochschulreife erwerben.
Die Zwischenprüfung , die zum Übergang in ein Hauptstudium II
berechtigt , entspricht der Diplom -Vorprüfung an Universitäten , sodaß ohne Zeitverlust auch an anderen wissenschaftlichen Hoch¬schulen weiterstudiert werden kann . Auch ein Überwechseln in ver¬
wandte Fachrichtungen ist möglich.

3 .4 .4 Hauptstudien

Die sich an das Grundstudium anschließenden Hauptstudien sind
nach Inhalt differenziert , nach Dauer gestuft , aber weiterhin auf¬
einander bezogen . Sie führen nach (einschließlich Grundstudium)sechs Semestern (Hauptstudium i) bzw . acht Semestern (Haupt¬
studium II) zu berufsqualifizierenden Abschlüssen.
Entscheidend für die Ausgestaltung der Hauptstudien sind die be¬
sonderen Anforderungen der betreffenden Fachrichtung oder des
Studienschwerpunktes . Eine mögliche Schwerpunktbildung in den
Hauptstudien wird dabei durch die Begriffe „überwiegend praxis¬
bezogen " und „überwiegend theoriebezogen " angedeutet . Auchmit diesen Begriffen kommt zum Ausdruck , daß theoriebezogene
Ausbildungsgänge alter Prägung um einen stärkeren Praxisbezugergänzt werden und anwendungsorientierte Studien mehr als bisher
theoretisch fundiert und auf eine breitere Qualifikation hin angelegtsind.

3 .4 .5 Studienabschlüsse

Mit dem erfolgreichen Abschluß eines Hauptstudiums (Hochschul¬
prüfung ) wird unabhängig von dessen Regelstudiendauer ein Diplom
erworben . Im Anschluß hieran kann (nach dem Hauptstudium I überein Aufbaustudium ) auch promoviert werden.

3 .4 .6 Studiengangmodelle

Integrierte Studiengänge lassen sich schematisch wie folgt dar¬stellen:
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Modell : Integrierter Studiengang Wirtschaft
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Modell : Integrierter Studiengang Physik
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3 .4 .7 Weiterentwicklung der Studiengänge

Innerhalb der einzelnen Fachrichtungen entsprechen sich die inte¬
grierten Studiengänge der Gesamthochschulen weitgehend in be-
zug auf Struktur und Inhalt . Sie führen zu Abschlüssen , die den
Abschlüssen der anderen Hochschulen gleichwertig sind . Eine
Konformität der neuen Studiengänge im Sinne einer Überein¬
stimmung , die keinen Raum für hochschulspezifische Ausprägun¬
gen zuläßt , wird nicht angestrebt . So scheint sich nach den ersten
Erfahrungen in der Aufbauphase der integrierten Studiengänge das
Y-Modell zu bewähren . Darauf sind die Gesamthochschulen in
ihrer weiteren Entwicklung jedoch nicht festgelegt , sondern für
andere Modelle offen , etwa für das Baukasten -System , das sich
bei der neuen Lehrerausbildung bereits abzeichnet (vgl . S . 34 ).

Die bisher erarbeiteten Prüfungsordnungen und Studienordnungen
sind Ansatz für und Einstieg in die angestrebte Studienreform . Um
die Notwendigkeit der ständigen Überprüfung und Fortentwicklung
der Studiengänge klarzustellen , wurden die Prüfungsordnungen
und Studienordnungen als „Vorläufige Ordnungen " genehmigt.
Den Fachbereichen wurde aufgegeben , nach einem Jahr der Er¬
probung über Erfahrungen zu berichten sowie Vorschläge für die
Weiterentwicklung vorzulegen.

3.5 Studienplätze 1974/75 für Studienanfänger
In den integrierten Studiengängen stehen im Studienjahr 1974/75
(WS 1974/75 und SS 1975 ) weitere 4256 Studienplätze für Studien¬
anfänger zur Verfügung , die sich wie folgt verteilen:

Studiengang Duisburg Essen Paderborn Siegen Wuppertal Summe

Wi rtschaftswissenschaften 170 200 150 250 180 950
Sozialwissenschaften 100 60 160
Mathematik 60 120 90 75 105 450
Physik 60 81 75 75 90 381
Chemie 30 60 105 60 255
Maschinentechnik 120 200 260 220 200* 1000
Bauingenieurwesen 120 120 100 340
Elektrotechnik 60 320 220 120 720

600 781 1000 1020 855 4256

"einschließlich 40 Sicherheitstechnik
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